
Sehr geebiter—H-err'Professor!

Sie haben in Ihrem Rundbrief-cLsnJtotrwrrf -einer. .3ouordnung
der Kirche mitgeteilt und haben uns aufgefordert, unsere Zu-
stimmung dazu HU. erklären. Als Christen und als Pfarrer, die

.•̂'• ~ 'öies-e Zustimown-S" i»-ihrer Verantwortung-vor dem Herrn der
Kiroie .nicht zu geben vermögen, wissen \vir .uns-verpflichtet,
Ihnen in all.er Offenheit zu sagen, warum wir das nicht kön-
nen. Deshalb schreiben wir Ihnen und dürfen als unsc-r kirch-
liches Recht in Anspruch nehmen, ßass wir auch unsererseits
von diesem Schreiben unseren Freunden und Brüdern Mitteilung
machen, die mit uns in derselben Entscheidung stehen. Dabei
möchten wir nicht unterlassen, ausdrücklich zu bemerken,
dass der mitgeteilte-Entwurf vorerst nur ein Entwurf ist,
der in der kirchlichen Öffentlichkeit zur Erörterung ge-
stellt ist.

Der Entwurf will  als ein Versuch verstanden sein., aus den
jetzigen untragbaren kirchlichen Zuständen herauszukommen.
Demgegenüber müssen wir unserer gewissen -Befürchtung Aus-
druck geben, dass durch eine Neuordnung, wie sie hier ge-
plant wird, nur Kampfes heraufbeschworen werden, die heftiger
sein werden als alle bisherigen.

Der Grundgedanke des Entwurfs, dass die weltlich-juristische
Verwaltung von der geistlich-theologischen reinlich geschie-
den werden soll, wobei alle Machtbefugnisse und alle Gelöer
der weltlichen Verwaltung überantwortet werden, widerspracht
dem Wesen der Kirche und ist eine Unmöglichkeit. Die Kirche
ist ke in Verwal.tungsapparat, der für sich selbst da wäre!
Um es an einem weltlichen Beispiel deutlich zu machen: man
kann doch nicht die V-'ehrmach t so organisieren, daas min
einen juristischen Verwaltungsapparat schafft, ihm r.lle V---I1--
machten überträgt und ihm dann einen militärischen Beirat
zur Seite stellt! Die juristische Heeresverwaltung kann doch
nur ein Hilfsorgan der V/ehmr.cht sein, dns seine Arbeit nach
den militärischen Notwendigkeiten r/us zurichten hat. In der
Anwendung dieses Gleichnisses auf die,- -Kirche gesagt: wenn Sie
eine weltliche Verwaltung ht-rsteilen, ihr sämtliche Vollmach-
ten übergeben und ihr dann für theologische» Prägen einen Bei-
rat zur Seite stellen, so setzen Sie einen weltlichen Apparat
an die Stelle der Kirche. Sie werden dann den Vorwurf nicht
entgehen, dass die ganze Neuordnung darauf hinauslauft, dns
Geistliche, d.h. das Christliche in der evangel. Kirche nieder-
zuhalten und die Yoxweltliobung und Politisierung der Kirche
durchzuführen,

Die Schwierigkeiten, die der Entwurf auf seine V'eise sieht,
können nur auf einem ganz anderen Wege überwunden worden: näm-
lich dadurch, dass aiis den Gemeinden eine Kirchenloitung er-
wächst, die dem Worte Gottes, dient, durch das die Gemeinde
Jesu Christi geschaffen und erhalten wird. Kur eine solche
Kirchenleitung wird von dem Vertrauen der wahrhaft kirchon-
treuen Gemeinden getragen sein. Die ganze -Bitterkeit, die ge-
genwärtig am leben der Kirche frisst, schreibt sich daher, dass
in den zerstörten Kirchengebieten weder eine weltliche Verwal-
tung noch eine staatlich anerkannte gastliche -^eitur.g vor-
handen ist,



die flas Vert^ewaa der .rr»m<:-*ndo.n besässoi .
mwt vrird als Fremdherrschaft in der Kirche empfun-

den. Ea-fcann sich daher auch nur mit Mitteln dor Gewalt durch-
setzen. Der Entwurf beseitigt das {jbel nicht. Im Gegentoil:er
vorstärl-rt es noch. l>ie Folge wird schärferer Zwang und vorstär -
tc Gewalt sef.n L\äe&cn„ Mit Gowalt aber lässt sich din Frage &G der
Kirche nicht lösen,

D--e.r '̂ii bvüurf kämmt, soweit wir sehen können, zwangsläufig
auf oino völlige Politisierung der Kirche hfaus. Das Beamtonre- eht
dos Stauten ry/il aui' die Pfarrerschaft angewendet worden. Damit
würden <He pfe».irr»r unter dio gleichen politischen Gesichtspunkte
gcsrrplU; w|6 il.lo Staatsbeamten. Unsere Gemeinden aber wollen nicht
St?.';.tsbW!-.+e auf der Kanzel haben, sondern Prediger und Hirten,
dio sich an den Herrn Christus und an sein Wort gebunden wissen.
Dabol :let es e:i.s sölliger Irrtum zu meinen, dass der cvangolia^ehe
Go-jytlvche , wevui er unter das Beamtenrecht gestellt wird, dem
Staat eine iuvor.lä̂ igero Stütze sein werde als auvor. Gerade an
dem evangelische.*! Warrar, dor durch sein Ordinstlonsgeliibdo
a rac. rechtet GeHeatsav» Obrigkeit verpflichtet ist, hat

Der
dos Kacci'Cii
Gcwissoiif.- f i
jeder

dor Staat e.lw« f̂ ste Stetste., MissOetitungen einer politischen
l«tde»se>A*'t;iJeh'jn /;f;it können an ö.iescr Tatsache nichts ään—
dern...

.if will die Gewissonfreiheit schützen und anstelle
Icl^rana setzen,, Was aber sollen wir von einer
t; sagen., die dadurch gckcnnzcichnot ist, dass
h gegen' oino Anordnung der weltlichen Kirchenloi-

tung mit Disziplinarverfahren bedroht wird! Wenn hinzugefügt wird,
dass sich dabei niemand auf seine religiöse ||fberzougung berufen
darf, ja dass nicht einmal theologische Streitfragen auf der Kan-
zel erörtert werden dürften, dann bleibt von Gewissensfreiheit
verzweifelt wenig übrig.

Zweitens aber muss man unterscheiden zwischen der Toler^ anz
des Staates und der Toleranz, die in einer Kirche möglich ist,
Dom Staat goreicht es zur Ehre, wenn er gegen jode religiöse yber—
zeugung tolerant ist. Volksgemeinschaft und Staatsgefüge worden
umso fester und sicherer stehen. Die Kirche aber hat der Welt eine
ganz bestimmte Botschaft zu bringen. Das ist ihr Wesen. -Gerade.

v
doch ganz unmöglich, dass in einer Kirche der eine P^redigor das
Gegenteil von dem 'predigt, was der andere am Sonntag' vorher auf
derselben Kanzel gesagt hat, und dasr- Wahrheit und Irrtum als
gleichberechtigt nebeneinander laut v/erden dürften. Die Christ-en
haben ein Recht darauf, die Wahrheit des Evangeliums und sonst
nichts zu hören, Auf die "Prägen, die sie bewegen, dürfen siejdie
eine bestimmte eindeutige Antwort verlangen, die in dem Hamen
Jesus Christus beschlossen ist. Das ist die Antwort, die Autori-
tät hat, eben weil sie nicht von Menschen kommt . Was der Entwurf
vorsieht, ist ein staatlich verwalteter Sprechsaal für religiöv-se
Meinungen. Die Kirche, dio sich irr einen solchen Sprechsaalfver, wan-
deln liesse, vernichtete sich selbst.

Das führt uns zu dem Letzten. In dem Entwurf ist eine Syno-
de vorgesehen, dio neben die weltlich- juristische Verwaltung tre-
ten soll. Sie soll zu entscheiden haben über die Heilige Scgrift
und die Bekenntnisse, über den Gottesdienst'und die Sakramente.
Diese Synode stellt sich als etwas gans Andereg darjals was man
bisher in der gesamten Christenheit unter Synsde verstanden hat.
Die weltlich-juristische Verwaltung beruft eine Anzahl ven Män-
nern, die sie für geeignet hält, ohne jede Beteiligung der Gemein-
de, ohne jede Beteiligung des geordneten geistlichen Amtes. und
offenkundig ohnedaß eine solche "Synode"zu allererst an die Hei-
lige Schrift und die Bekenntnisse gebunden wäre. Die weltliche
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